
Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim

S i t z u n g s v o r l a g e 1 2 / 1 9 3 5 / 2 0 2 6

Beratung Status Sitzungstag Behandlung
Kreisausschuss öffentlich 23.02.2026 Entscheidung

Beratungspunkt:

Zuwendungen des Landkreises für überörtliche Aufgaben und Einrichtungen; Mittelfreigabe nach
Genehmigung des Kreishaushalts 2026 durch die Regierung von Mittelfranken

Sachverhalt:

Der Landkreis gewährt jährlich Betriebskostenzuschüsse an verschiedene Organisationen und Vereine
zur Erfüllung von überörtlichen und jugendbezogenen Aufgaben sowie in Einzelfällen
Investitionskostenzuschüsse.

Auf die beigefügte Aufstellung der einzelnen Zuschüsse wird verwiesen.

Die Auszahlung der Zuwendungen erfolgt grundsätzlich erst, nachdem der Kreishaushalt rechtskräftig
ist. Da die Genehmigung der Regierung von Mittelfranken noch nicht vorliegt, sollte im Interesse einer
zeitnahen Auszahlung der Zuschüsse der Landrat ermächtigt werden, die im Haushaltsplan
vorgesehenen Zuschüsse nach Rechtskraft des Kreishaushalts zur Auszahlung anzuweisen.


